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Regeste
Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)
Erwägungen
E. 1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG [SR 142.31]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 AsylG).
E. 2.1
Mit Beschwerde in Asylsachen kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 2.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG) ohne Weiterungen und mit summarischer Begründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AslyG).
E. 3
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 4.1
Die Beschwerdeführerin rügt eine ungenügende Abklärung des Sachverhalts und die Verletzung der Begründungspflicht. Die Vorinstanz habe ihre Vorbringen nicht im Gesamtkontext minderjähriger Frauen, die durch den Krieg vertrieben und verheiratet worden seien, gewürdigt.
E. 4.2
Im Asylverfahren gilt - wie in anderen Verwaltungsverfahren - der Untersuchungsgrundsatz (Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG). Nach dem Untersuchungsgrundsatz muss die entscheidende Behörde den Sachverhalt von sich aus abklären, ist mithin selbst verantwortlich für die Beschaffung der für den Entscheid notwendigen Unterlagen und das Abklären sämtlicher rechtsrelevanter Tatsachen (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N 142; Krauskopf/Emmenegger/Babey, Art. 12 VwVG N 20 ff., in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016). Zudem obliegt den Behörden die Pflicht, ihren Entscheid zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG).
E. 4.3
Die Beschwerdeführerin hat weder an der Befragung noch an der Anhörung vorgebracht, sie sei in Syrien oder im Flüchtlingscamp frauenspezifischer Gewalt ausgesetzt gewesen. Sie wurde zwar im Flüchtlingscamp als Minderjährige religiös getraut, dabei handelte es sich aber nicht um eine Zwangsheirat, da sie selbst angab, mit der Heirat einverstanden gewesen zu sein und auch in der Beschwerde keine Zwangsheirat geltend machte. Der Vorinstanz kann demnach nicht der Vorwurf gemacht werden, sie sei zu Unrecht nicht auf frauenspezifische Asylgründe eingegangen.
E. 4.4
Die formelle Rüge erweist sich angesichts dieser Sachlage als unbegründet, weshalb keine Veranlassung besteht, die Sache aus formellen Gründen aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das diesbezügliche Rechtsbegehren ist abzuweisen.
E. 5.1
Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, die Beschwerdeführerin habe Syrien wegen der schlechten Sicherheitslage mit ihrer Familie verlassen. Im Rahmen von Krieg oder Situationen allgemeiner Gewalt erlittene Nachteile stellten keine asylrelevante Verfolgung dar. Eine gezielte Verfolgung durch Behörden oder Dritte habe sie nicht geltend gemacht.
E. 5.2
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe einen asylrelevanten psychischen Druck erlitten, der unter anderem dazu geführt habe, dass sie als Minderjährige habe heiraten müssen. Sie habe nicht heiraten wollen. Sie habe es auf Geheiss ihrer Familie getan, welche ihr gesagt habe, die Heirat sei zu ihrem Schutz. Daran ändere nichts, dass sie ohne Probleme mit ihrem Mann zusammenlebe. Es sei auf die zahlreichen Berichte zu verweisen, wonach Frauen in Syrien zunehmend Opfer von Gewalthandlungen der verschiedenen Konfliktparteien seien.
E. 5.3
Anlässlich der Anhörung gab die Beschwerdeführerin an, ihre Eltern hätten gewollt, dass sie zu ihrem eigenen Schutz heirate. Es ist demnach anzunehmen, dass der Wunsch der Eltern ausschlaggebend für die Heirat der Beschwerdeführerin gewesen ist. Es ergeben sich jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass auf die Beschwerdeführerin ein unerträglicher psychischer Druck ausgeübt worden ist. Im Gegenteil gab sie an, sie sei mit der Heirat einverstanden gewesen. Sie und ihr Ehemann liebten sich. Sie hätten keine Probleme. Sie sei gerne mit ihrem Ehemann zusammen und er sei nett zu ihr. Er kümmere sich um das gemeinsame Kind, wenn sie keine Zeit habe. Aus den Akten ist zudem ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin bereits im Irak ein Jahr mit ihrem Ehemann zusammengewohnt hat und nun auch in der Schweiz mit ihm und dem gemeinsamen Kind in einer Wohnung lebt, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Wie bereits erwähnt, macht sie zudem weder in den Befragungen noch in der Beschwerdeschrift geltend, sie sei zwangsverheiratet oder Opfer frauenspezifischer Gewalt geworden. Die Vorinstanz hat sodann zutreffend festgestellt, dass allgemeinen bürgerkriegsbedingten Nachteilen keine Asylrelevanz zukommt. Insgesamt ist somit festzustellen, dass die Beschwerdeführerin keinen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt gewesen ist und auch keine Anhaltspunkte für eine begründete Furcht bestehen, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.
E. 6.1
Lehnt die Vorinstanz das Asylgesuch ab oder tritt sie nicht darauf ein, so verfügt sie in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).
E. 6.2
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung vom 13. April 2016 die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin in der Schweiz angeordnete. Demnach erübrigen sich praxisgemäss Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs. Auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin, es sei die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen, ist folglich aufgrund fehlenden schutzwürdigen Interesses nicht einzugehen (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4).
E. 7.1
Die gestellten Begehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung einer Rechtsbeiständin ungeachtet einer allfälligen prozessualen Bedürftigkeit abzuweisen ist (Art. 65 Abs. 1 VwVG und Art. 110a Abs. 1 Bst. a AsylG).
E. 7.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses ist mit vorliegendem Urteil gegenstandslos geworden. (Dispositiv nächste Seite)
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